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Höhere Aufgaben für Richter und Schöffen
Die Grundsätze des Rechtspflegeerlasses des Staatsrates 
sind den Rechtspflegeorganen Richtschnur für ihre 
Tätigkeit in der gesamten Periode des umfassenden 
Aufbaus des Sozialismus. Sie enthalten die Grund
gedanken für die Vervollkommnung der Rechtsprechung 
und geben eine Fülle von Hinweisen für deren Ver
wirklichung. Bei diesen Grundsätzen geht es um die 
Garantie der Menschenrechte, um die Durchsetzung der 
Gerechtigkeit, die Wahrung der Gleichheit aller Bür
ger vor dem Gesetz, den Schutz des Lebens, der Ge
sundheit, der Freiheit und des Eigentums der Bürger, 
den Schutz des Staates und der sozialistischen Produk
tionsverhältnisse, des staatlichen und genossenschaft
lichen Eigentums. Es geht um die volle Entfaltung der 
Produktivkräfte, um die Herstellung der Einheit von 
Ökonomie und Recht und die Sicherung unserer inne
ren Ordnung und der Grundsätze des sozialistischen 
Zusammenlebens. Für alle diese Fragen ist die Her
stellung der Einheit der Rechtsprechung mit der staat
lichen Führung von überragender Bedeutung.

Allein die Aufzählung der wichtigsten Grundaufgaben 
läßt erkennen, wie groß die Aufgaben sind, die die 
Richter und die Schöffen in ihrer gesamten Tätigkeit 
zu erfüllen haben. Sie durchdringen das gesellschaft
liche Leben in allen seinen Bereichen und Verzwei
gungen. Deshalb spielt die Rechtsprechung im Rahmen 
der gesamtstaatlichen Leitungstätigkeit eine sehr be
deutende Rolle. Die Arbeit der Richter und der Schöf
fen wirkt in starkem Maße auf das Bewußtsein der 
Bürger. Nur im Ergebnis richtige und in der Begrün
dung überzeugende und verständliche Entscheidungen 
vermögen die gesellschaftliche, bewußtseinsmäßige und 
ökonomische Entwicklung zu fördern. Das ist aber nur 
eine Seite der Bedeutung der Rechtsprechung und nicht 
einmal die wichtigere. Richter und Schöffen, die nur 
diese Seite sehen, haben noch nicht verstanden, daß 
sie ihre Arbeit so gestalten müssen, daß alle gesell
schaftlichen Kräfte auf den Kampf gegen Rechtsverlet
zungen aller Art orientiert werden.

Diese andere Seite der Arbeit ist wesentlich kompli
zierter. Sie erfordert Initiative, Mut zum Experiment, 
eine Vielfalt neuer Wege und Methoden, vor allem aber 
eine exakte Kenntnis der Gesetze der gesellschaftlichen 
Entwicklung, eine enge Verbindung mit dem Leben der 
Werktätigen, mit ihrem Denken und Fühlen. Das rich
tige Urteil ist lediglich die Grundbedingung für die auf 
höherer Ebene liegende Organisierung des gesellschaft
lichen Kampfes gegen die Verletzungen unserer sozia
listischen Gesetze.

Alle diese Aufgaben können nur in Verbindung mit 
den Grundsätzen der Programmatischen Erklärung des 
Vorsitzenden des Staatsrates, auf denen der Rechts
pflegeerlaß aufbaut, richtig verstanden und gelöst wer
den. Diese Grundsätze gelten in ganz besonderem Maße 
für die Richter und Schöffen, die die verantwortungs

volle Tätigkeit der Rechtsprechung in unserem Arbei
ter-und-Bauern-Staat ausüben. Grundlage ihrer gesam
ten Tätigkeit sind die im Rechtspflegeerlaß und im 
neuen Gerichtsverfassungsgesetz in verpflichtender 
Form enthaltenen Aufgaben. So verlangt § 2 Abs. 2 GVG, 
„daß die Gerichte in ihrer Rechtsprechung die gesell
schaftlichen Zusammenhänge und Umstände von Rechts
streitigkeiten und Rechtsverletzungen allseitig und 
gründlich erforschen und darauf hinwirken, daß die 
Ursachen und begünstigenden Bedingungen von Unge
setzlichkeiten durch die verantwortlichen Staats- und 
Wirtschaftsorgane und unter Einbeziehung der Werk
tätigen und ihrer gesellschaftlichen Organisationen be
seitigt werden“.
Diese Aufgabenstellung ist von hoher politischer Be
deutung. Sie entspricht der Aufgabenstellung für die 
Tätigkeit der Staatsanwälte, wie sie insbesondere im 
§ 2 Buchst, b des Gesetzes über die Staatsanwaltschaft 
ihren Ausdruck findet.
Der Rechtspflegeerlaß selbst orientiert in seinen Grund
sätzen über die Richter und Staatsanwälte hinaus alle 
Organe der Rechtspflege in dieser Richtung:

„Das Neue in ihrer Tätigkeit besteht darin, den 
Kampf gegen alle Rechtsverletzungen, besonders ge
gen Verbrechen und Vergehen und ihre Ursachen, 
umfassender und exakter, unter breiter und unmit- 

• telbarer Teilnahme der Werktätigen als Bestandteil 
des Kampfes des sozialistischen Staates und der ge
sellschaftlichen Kräfte für den gesellschaftlichen Fort
schritt und gegen alle dem Sozialismus entgegenwir
kenden Hemmnisse zu führen.“

In dieser Aufgabenstellung drückt sich die neue, höhere 
Verantwortung aus, die den Rechtspflegeorganen in 
ihrer Tätigkeit obliegt. Ohne die Aufklärung der ge
sellschaftlichen Zusammenhänge und Umstände von 
Rechtsstreitigkeiten und Rechtsverletzungen kann der 
Kampf gegen derartige Erscheinungen nicht wirksam 
geführt werden. Solange diese Voraussetzungen nicht 
erfüllt sind, bleibt die Rechtsprechung „Fallentschei
dung“, bleibt sie Korrekturtätigkeit und kann nicht zu 
einer Mobilisierung aller gesellschaftlichen Kräfte ge
gen Rechtsverletzungen aller Art führen.
Erst die Aufdeckung der Ursachen und begünstigenden 
Bedingungen ermöglicht es, Mißstände und Hemmnisse 
beim umfassenden Aufbau des Sozialismus zu erken
nen, die Werktätigen zur Unduldsamkeit gegen der
artige Erscheinungen zu erziehen und sie zu befähigen, 
die Keime solcher Erscheinungen rechtzeitig zu erken
nen und zu bekämpfen. Der Kampf gegen die Krimina
lität und gegen Verletzungen anderer gesetzlicher Be
stimmungen muß von den Angehörigen der Rechts
pflegeorgane aus ihrem Aufgabengebiet herausgehoben 
und zur Sache der gesamten Gesellschaft gemacht wer
den. Dazu aber ist die Aufdeckung der Ursachen und 
begünstigenden Bedingungen die Grundvoraussetzung.
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